
 
Auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erläßt die Gemeinde Tuchenbach folgende  
 
 

Satzung zur Änderung der 
Beitragssatzung für die Verbesserung der Entwässerungsanlage der 

Gemeinde Tuchenbach (1. Änderungssatzung) 
 

vom 29. Oktober 1998 
 
 
 

§ 1 
 
Die Beitragssatzung für die Verbesserung der Entwässerungsanlage der Gemeinde Tuchenbach 
vom 24. März 1998 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 wird der Absatz angefügt: 
(2) Der nach dieser Satzung umzulegende Beitrag wird pauschal auf 850.000 DM festgesetzt. 
 
2. § 3 erhält folgende Fassung: 
 

§ 3  Entstehen der Beitragsschuld 
 
Aufgrund der pauschalen Festsetzung des umzulegenden Beitrags entsteht die Beitragsschuld 
nach Beginn der Verbesserungs- bzw. Erweiterungsmaßnahme, jedoch nicht vor Inkrafttreten 
dieser Satzung. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 25. März 1998 in Kraft. 
 
 
 
90587 Tuchenbach, 29. Oktober 1998 
Gemeinde Tuchenbach 
 
gez. Boer 
 
Boer 
1. Bürgermeister 

ausgehängt am: 29.10.1998 


